
Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 84/2011 des Rates vom 31. Januar 2011 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Präsident Lukaschenko und ver­

schiedene belarussische Amtsträger 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 28 vom 2. Februar 2011) 

Auf Seite 17, im vierten Erwägungsgrund: 

anstatt:  „(4)  In Anbetracht der spezifischen Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale 
Sicherheit in der Region, die von der Situation in Belarus ausgeht, und zur Wahrung der Überein­
stimmung mit dem Verfahren zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des Beschlusses 
2011/69/GASP sollte die Befugnis zur Änderung der Listen in den Anhängen I und IA dieser Ver­
ordnung vom Rat ausgeübt werden.“ 

muss es heißen:  „(4)  In Anbetracht der spezifischen Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale 
Sicherheit, die von der Situation in Belarus ausgeht, und zur Wahrung der Übereinstimmung mit 
dem Verfahren zur Änderung und Überprüfung des Anhangs des Beschlusses 2011/69/GASP 
sollte die Befugnis zur Änderung der Listen in den Anhängen I und IA dieser Verordnung vom 
Rat ausgeübt werden.“  
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